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Lebenslauf zu der Vorlage (GV Bolte/14/8095)

5. vorhabenbezogene Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2a
der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen:
hier erneuter Entwurfs- und Auslegungsbeschluß

Beschlüsse:
17.02.2014 Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und 

Umwelt der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen

Herr Sommer merkt zu dieser Planung an, dass es sich hierbei um eine Gefälligkeitsplanung 
und die Heilung eines Schwarzbaus handelt. Er gibt zu Bedenken, dass in einem 
Mischgebiet keine Ferienwohnung zulässig sind.

Abstimmungsergebnis:
gesetzl. Anzahl der Vertreter: .9
davon anwesend: .7
Zustimmung: .4
Ablehnung: .1
Enthaltung: .0

13.03.2014 Gemeindevertretung Ostseebad Boltenhagen

 
 


